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NRW-Portal zum Förderprogramm "Zukunft Brauchtum" f reigeschaltet  
 
 

Liebe Vereinsvorstände im BWK, 

im letzten Rundschreiben hatten wir angekündigt, dass das Förderprogramm "Zukunft Brauchtum" 
seitens der Landesregierung direkt nach Aschermittwoch freigeschaltet werden sollte. Da das zu-
ständige Ministerium noch Gespräche mit anderen Fachverbänden, z.B. Schützenbund, geführt 
hat und deren Vorschläge ebenfalls berücksichtigt wurden, hat die Realisierung der Antrags-
plattform ein paar Tage mehr in Anspruch genommen. 

Am Freitag haben wir dann die Information erhalten, dass sowohl das Portal freigegeben ist sowie 
die hier genannten bzw. als Anlage beigefügten Info-Broschüren zur Verfügung stehen. 

Eine erste Prüfung hat uns bestätigt, dass alle von Seiten der NRW-Regionalverbänden einge-
brachten Verbesserungsvorschläge und Anregungen von der Landesregierung umgesetzt wurden. 

Dazu gehört auch, dass der Aufbau und die Bedienung der Portalseiten einfach zu nutzen sind. 
Zusätzlich wurden ausführliche Ausfüllerläuterungen mit umgesetzt. 

Bevor Sie sich nun an den Computer setzen und Ihre Anträge auf den Weg bringen möchten, 
empfehlen wir unbedingt zuerst die als Anlage beigefügte Checkliste  zu lesen und die dort 
beschriebenen Voraussetzungen für die Antragstellung vorzubereite n. Dies ist notwendig, da 
die Landesregierung bei unterschiedlichen Förderprogrammen in den letzten Jahren vermehrt Be-
trügereien feststellen musste. Dies möchte man durch das jetzt festgelegte Verfahren verhindern. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis  betrifft das Ausfüllen des Onlineformulars : Auf der ersten An-
tragsseite wird nach dem Dachverband und der zugehörigen Mitgliedsnummer  gefragt. Als 
Dachverband ist dort der Bund Deutscher Karneval e. V. sowie die BDK-Mitgliedsnummer 
Ihrer Gesellschaft zu hinterlegen . Dieses Verfahren wurde festgelegt, da dem Ministerium eine 
Liste der Mitgliedsgesellschaften zur Verfügung gestellt worden ist, um eine vereinfachte 
Bearbeitung bei den Bezirksregierungen zu ermöglichen. 
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Insgesamt stehen nun drei Landesförderprogramm zur Verfügung, um Vereine und Organisationen 
im Zuge der Corona-Pandemie zu unterstützen: 

� Landes-Förderrichtlinie "Neustart Miteinander" 

� Landes-Förderrichtlinie "Zukunft Brauchtum" 

� Landes-Förderrichtlinie "Sicherung Vereine" 

Zu allen vorstehend angeführten Förderrichtlinien hat das Ministerium eine Informationsbro-
schüre  erstellt. Dort sind in einer ausführlichen Übersicht detailliert Infos zu den Fö rderricht-
linien gegenübergestellt . Um zu prüfen, welches Unterstützungsprogramm in welchem Fall anzu-
wenden ist, empfiehlt sich ein Blick in diese Broschüre. Das Dokument steht auf der BWK-
Webseite im Bereich "Neuigkeiten" - "BWK-Präsidium aktuell" zum Download  bereit. 

Des Weiteren ist vom Ministerium ein Leitfaden zur Veranstaltungsorganisation für Verein e 
erstellt worden. Dort werden die häufigsten und wichtigsten Fragen rund um Veranstaltungen in 
Corona-Zeiten beantwortet. Somit dient die Broschüre ein Stück weit auch als "Lotse durch den 
Vorschriften-Dschungel" . Auch dieser Ratgeber steht auf o.g. Webseite zum Download  zur 
Verfügung.  

Die Antragsstellung erfolgt auf     https://www.zukunftbrauchtum.nrw  
 
Informationen der Landesregierung finden Sie auf 
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/vereinsfoerderu ng  
 
 
BWK-Qualifikationsturnier und Westfalenmeisterschaf t 2022 
 

Neben den vorstehenden Informationen möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal an unser 
letztes Rundschreiben erinnern. Wir hatten dort über die vom BDK vorgenommene Terminver-
legung für das Westfalenturnier 2022 berichtet und nach interessierten Vereinen für eine Aus-
richtung gefragt. Da wir hier bis spätestens Ende März eine Antwort an den Bund Deutscher 
Karneval geben müssen, wären wir im Fall von Interesse für eine zeitnahe Nachricht dankbar. 
 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den Mitteilungen zum Förderprogramm "Zukunft Brauchtum" alle 
nötigen Informationen zu einer erfolgreichen Antragstellung zur Verfügung gestellt haben. Bei 
eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an uns; wir leiten Ihre Fragen dann entsprechend weiter. 

Herzliche Grüße 

Bund Westfälischer Karneval e.V. 
 
 
 

Rolf Schröder 
Verbandspräsident 


